
Versicherungsprämien und 
Zinsen von Sparkapitalien 
Formular 5.2

                                                                Reg.-Nr.:                                                                                      Gemeinde: 

                                                                Name:                                                                                         Vorname: 

Person 2:                                                 Name:                                                                                         Vorname:

Kanton Thurgau

 
Person 1:

Übertrag in Steuer erklärung Seite 3, 
Ziffer 14

C. Berechnung zulässige Abzüge Staatssteuer Bundessteuer 

1. Staatssteuer: der niedrigere Betrag von «A5» oder «B4 Staat» 

2. Bundessteuer: der niedrigere Betrag von «A5» oder «B4 Bund»

 Code

A5

A. Versicherungsprämien und Sparzinsen
1. private Krankenversicherung (netto, nach Abzug Prämienverbilligung gemäss Bestätigung Versicherung) 

2. private Unfallversicherung 

3. private Lebens- und Rentenversicherungen 

4. erhaltene Sparzinsen gemäss Formular 2 

5. Krankentaggeldversicherung gemäss Lohnausweis 

6. Total selbst getragene Versicherungsprämien und Sparzinsen 

Betrag

 
324

 
330

 
330

Code

0506222102320

Code 
328

B4 
Staat

B4 
Bund

        Staat                   Bund 
      maximal             maximal 
           Fr.                        Fr.

(vor Abzug Prämienverbilligungen Krankenkassen) 

 

1. für gemeinsam besteuerte Personen (Eheleute / Partnerinnen oder Partner)                                     7000            3500 

    oder: sofern keine Beiträge an die Säule 2 oder 3a geleistet wurden                                                                     5250 

2. für alleinstehende Personen                                                                                                                    3500            1700 

    oder: sofern keine Beiträge an die Säule 2 oder 3a geleistet wurden                                                                     2550         

3. für jedes Kind und für jede unterstützungsbedürftige Person, für die ein Kinder- oder 
    Unterstützungsabzug geltend gemacht werden kann                                                                         1000              700  

4. Total maximal Abzüge für Versicherungsprämien und Sparzinsen 

B. Maximaler Abzug für Versicherungsprämien und Sparzinsen Staatssteuer Bundessteuer 


